
Muster: Vertrag für die Erstattung eines Privatgutachtens

1. Die*der von der Handwerkskammer  öffentlich bestellte und 

vereidigte Sachverständige  (Auftragnehmer*in) wird hiermit 

der Auftrag zur Erstattung nachstehender Sachverständigenleistungen erteilt. 

2. Auftraggeber*in ist (Name, Vorname, ggf. Firma u. Rechtsform, Anschrift, Telefon): 

 

3. Die*der Sachverständige soll zu folgenden Fragen gutachtlich Stellung nehmen:  

4. Die*der Auftraggeber*in ermächtigt die*den Sachverständige*n, Verbindung mit der Gegenseite aufzunehmen und diese insbesondere zum 

Ortstermin zu laden. 

5. Der*dem Sachverständigen werden von der*dem Auftraggeber*in folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt (z. B. Rechnungen, 

Zeichnungen, Fotos, Urkunden, Schriftverkehr, Proben):  

6. Das Gutachten wird für folgenden Zweck erstattet (z. B. Vorlage bei Versicherung, bei Gericht, bei Beleihungsinstitut, zur Geltendmachung 

von Ansprüchen bei Erbauseinandersetzung, gegenüber Mieter*in, Verkäufer*in oder Handwerker*in): 

7. Das Gutachten soll zur Erreichung dieses Zweckes folgenden Personen/Stellen vorgelegt werden:  

8. Das Gutachten der*des Sachverständigen ist bis zum  /innerhalb von  Tagen, Wochen, Monaten zu erbringen und ist 

der*dem Auftraggeber*in auf dem Postweg zuzustellen. Die*der Auftraggeber*in erhält unterschriebene Ausfertigung(en) des Gutachtens. 

9. Als Vergütung für die Leistung der*des Sachverständigen wird ein Stundensatz von Euro  /Std. berechnet. Nach vorläufiger 

Abschätzung werden für das Gutachten mindestens  Std. benötigt. 

10. Bedarf es nach der Erfahrung der*des Sachverständigen der Zuziehung einer Hilfskraft, so beträgt deren Stundensatz  Euro. 

11. Es wird ein Vorschuss von  Euro vereinbart. Die restliche Vergütung wird mit Abnahme des Gutachtens, spätestens zwei Wochen 

nach Zugang des Gutachtens bei der*dem Auftraggeber*in fällig. 

12. Nebenkosten und Auslagen sind gegen Nachweis zu erstatten. Dabei gelten folgende Sätze:  

Pro gefahrene Km mit Pkw  Euro  

Fotos werden mit  Euro pro Original und mit  Euro pro Abzug berechnet.  

Telefon-, Fotokopie- und Portokosten sowie Parkgebühren werden gegen Nachweis gesondert berechnet.  

Zu allen Kosten kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzu. 

13. Muss die*der Sachverständige nach den gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe des vorliegenden Vertrages für einen Schaden 

aufkommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so ist die Haftung, soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit verletzt werden, 

beschränkt. Die Haftung besteht in diesen Fällen nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss 

vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Unabhängig von einem Verschulden der*des Sachverständigen bleibt eine etwaige Haftung 

der*des Sachverständigen bei arglistigem Verschweigen des Mangels aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffenheitsrisikos 

und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber*in


